
Staatsmacht deutlich der gesamten Bevölkerung vor 
Augen. So verstärkt sich auch die Verbindung unserer 
Bevölkerung mit unserem sozialistischen Staat. Unsere 
Gerichte treten als Motor der moralisch-politischen 
Entwicklung der Volksmassen deutlich hervor und 
leisten eine große Hilfe bei der Erziehung zur sozia
listischen Moral, bei der Festigung des sozialistischen 
Bewußtseins und der sozialistischen Disziplin.

Damit ist aber zugleich für die Organe der Justiz 
der Weg gefunden, die noch vorhandenen Tendenzen 
einer abstrakten Rechtsprechung — von der der Mini
ster der Justiz sprach — zu überwinden, einer Recht
sprechung, die die konkreten Verhältnisse von Tat 
und Täter, die Umgebung, das ganze Milieu, den 
Sumpf, aus dem Tat und Täter hervorgehen, nicht ge
nügend berücksichtigt.

Unsere Justizorgane führen einen hartnäckigen 
Kampf gegen diese abstrakt-formalistischen Tendenzen 
in ihrer Rechtsprechung, einen Kampf um die Verbin
dung der Rechtsprechung mit dem wirklichen Leben, 
damit die Rechtsprechung effektiver als bisher beim 
sozialistischen Aufbau allseitige Hilfe gewährt.

Seit dem Erlaß des Gesetzes über die örtlichen Or
gane der Staatsmacht mit der darin festgelegten Ver
pflichtung zur Zusammenarbeit hat sich eine wesent
liche Entwicklung in dieser Richtung vollzogen. Davon 
war im Bericht des Ministers der Justiz die Rede.

- 80 Prozent aller Justizorgane der Kreise und ein 
ebenso großer Prozentsatz der Justizorgane der Be
zirke haben die Berichterstattung vor den örtlichen 
Volksvertretungen durchgeführt. Im Jahre 1957 voll
zog sich diese Berichterstattung noch in einer Art 
Tätigkeitsbericht und wurde in der Regel ohne Dis
kussion von den Abgeordneten entgegengenommen. Im 
Jahre 1958 hat sich die Lage schon geändert.

Die Tätigkeit der Justizorgane wurde Gegenstand 
der Diskussionen in den Bezirks- und Kreistagen, die 
oft mit einem Beschluß über die Verstärkung der Zu
sammenarbeit endeten. Die Gerichte haben in vielen 
Fällen den örtlichen Organen wertvolles Material zu
gestellt, das die politische Lage im Bezirk und die 
Tätigkeit des Gegners beleuchtete und für die örtlichen 
Organe eine Hilfe war. Entwickelt hat sich auch die 
Tätigkeit der Ständigen Kommission Innere An
gelegenheiten, Volkspolizei und Justiz, durch die die 
Probleme der Kriminalität in die Volksvertretungen 
hineingetragen wurden. Dadurch wurde ihre Bekämp
fung zum Gegenstand der staatlichen Machtorgane 
selbst.

Etwas Neues beginnt sich jetzt herauszubilden, des
sen Kern erkannt und entwickelt werden muß. Der 
Kern des Neuen besteht darin, daß in immer stärke
rem Maße die politisch-moralische Kraft unserer gan
zen sozialistischen Gesellschaft eingesetzt wird, um die 
Menschen von der Begehung von Verbrechen abzu
halten. Das wird uns in demselben Maße gelingen, 
wie wir es verstehen, diese politisch-moralischen 
Kräfte als aktiven Faktor in unseren sozialistischen 
Aufbau einzubeziehen. Das Leben selbst bildet neue 
Formen, die in dieser Richtung wirken, heraus.

So finden schon immer häufiger Beratungen der Ver
treter der Räte der Bezirke und Kreise mit den Orga
nen der Justiz statt, wo die ersteren die Schwerpunkte 
des sozialistischen Aufbaus und die Hemmnisse dar
legen, die hierbei auftauchen, insbesondere die Tätig
keit sozial-gefährlicher Elemente, die die Entwicklung 
hemmen. So wird deutlich, daß die Gesetzesverletzun
gen bei uns nicht Zufälligkeiten sind, sondern in den 
Widersprüchen, in denen sich die gesellschaftliche Ent
wicklung vollzieht, in dem Widerstand des Alten gegen 
das Neue ihre Ursachen haben. Solche Erkenntnisse 
sind für die systematische Bekämpfung der Verbrechen 
und damit für die Sicherung des sozialistischen Auf
baus und der Rechte der Bürger von allergrößter Be
deutung.

Diese Formen werden auch bereits weiter ausgebaut. 
Sie werden in der Richtung weiterentwickelt, daß bei 
der Behandlung von Schwerpunktaufgaben — wie z. B. 
Entwicklung der Landwirtschaft, Fragen der Volks
bildung, des Handels und der Versorgung usw. — zu
gleich ein Bericht des Gerichts über die Kriminalität

auf dem speziellen Gebiet gegeben wird. So wurden 
z. B. in die Vorbereitung der Sitzung des Bezirkstages 
Leipzig vom 1. Juli 1959, die sich mit den Fragen des 
Handels beschäftigte, die Justizorgane weitestgehend 
einbezogen. Die Justizorgane legten die Gründe der 
Kriminalität im Handel dar. Dabei wurde deutlich, 
daß ein enger Zusammenhang zwischen der Krimina
lität und der mangelnden Kontrolle, der mangelnden 
Leitungstätigkeit der zuständigen Staatsorgane, der 
mangelnden Verbindung der staatlichen Organe mit 
den Massen, der Erziehung der Massen, der Heraus
bildung des neuen Verhältnisses zur Arbeit, der sozia
listischen Arbeitsmoral und ArbeitskolLektivität be
steht.

Überall dort, wo der Kampf um die sozialistischen 
Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und 
der gesellschaftlichen Zusammenarbeit geführt wird 
— der Kampf darum, daß sich der einzelne fest in das 
Kollektiv einfügt —, hat das Verbrechen keinen Boden. 
Dort, wo diese Dinge im argen liegen, wo der poli
tisch-moralische Faktor unberücksichtigt bleibt, kom
men viel häufiger Rechtsverletzungen vor. Wer den 
Weg in unsere sozialistische Gesellschaftsordnung nicht 
geht, wer sich unseren gesellschaftlichen Verpflichtun
gen und unserer gesellschaftlichen Moral verschließt, 
an der alten Moral festhält, der gerät in die Gefahr 
des moralischen Verfalls und auf den Weg der Ge
setzesverletzung und des Verbrechens.

Unsere Justizorgane gehen bei ihrer Arbeit, insbe
sondere bei der Bekämpfung der Kriminalität, von der 
Tatsache aus, daß das Verbrechen eine gesellschaft
liche Erscheinung ist. Aber zwischen der sozialistischen 
Gesellschaft auf. der einen und der kapitalistischen 
Gesellschaft auf der anderen Seite besteht hier ein 
grundlegender Unterschied.

Die kapitalistische Gesellschaftsordnung, die auf der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht, 
erzeugt die Menschenverachtung, den Egoismus, die 
Habgier, die Sucht, auf Kosten anderer oder der Ge
sellschaft zu leben, Gesellschaftsblindheit und Gesell
schaftsfeindlichkeit. All diese Tendenzen, die auch das 
Verbrechen erzeugen, liegen im Ausbeutersystem selbst.

Wir dürfen die Wirksamkeit des Erbes der alten 
Zeit auf unsere Verhältnisse keineswegs unterschätzen. 
Es dringt insbesondere durch zwei Kanäle in unseren 
sozialistischen Aufbau ein und kann hier Störungen 
hervorrufen, die den einzelnen weit von unserer Ent
wicklung fort und ihn schließlich zum Verbrechen 
führen.

Das ist einmal die alte Moral, die alten kapitalisti
schen Denk- und Lebensgewohnheiten, die kein be
wußtes Verhältnis zur Gesellschaft, zu den gesell
schaftlichen Pflichten aufkommen lassen. Sie ist die 
Grundlage dafür, daß es immer noch Bürger der Re
publik gibt, die sich der gesellschaftlichen Verantwor
tung, des Weges vom Ich zum Wir entziehen, sich vom 
nackten Egoismus beherrschen lassen, auf die Bahn 
des politisch-moralischen Sumpfes, der politisch-mora
lischen Verkommenheit geraten. Das ist eine der Quel
len von Gesetzesverletzungen.

Die zweite Quelle ist die Einwirkung der Feinde un
serer Republik, ihre Hetze und ihre Agententätigkeit. 
Nach ihrer offen erklärten Absicht tun sie alles, um 
das Fortschreiten unseres sozialistischen Aufbaus zu 
erschweren, Sand in das große Werk des sozialistischen 
Aufbaus zu streuen und kalt berechnend gerade dort, 
wo wir unsere ganze Kraft gebrauchen, um das Neue 
durchzusetzen, systematisch ihre verbrecherische Diver
sionstätigkeit zu entwickeln.

Mit jedem Schritt, den wir in diesem Umwälzungs
prozeß vorwärtsgehen, beziehen wir immer breitere 
Schichten der Bevölkerung in unsere Aufbautätigkeit 
ein. Je mehr sich die sozialistischen Formen unseres 
Lebens und unserer Arbeit entwickeln, die Gemein
schaftsarbeit und mit ihr die Kollektivität, die Be
wußtheit und die gesellschaftliche Aktivität, desto 
mehr verschwinden auch jene Moral, jene Sumpflöcher, 
in denen das Verbrechen gedeiht, desto stärker wird 
den Feinden und ihren Helfershelfern auf die Hände 
gesehen und ihnen, noch bevor sie ihre Anschläge 
wagen können, das Handwerk gelegt.
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